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Ihr Antrag nach den Informationsfreiheitsgesetzen vom 8. Mai 2019

auf Ihren o. g. Antrag ergeht nach $ 7 Abs. 1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) folgen- ‘

der we dem

"Bescheid

1. Ihr Antrag wird abgelehnt.

2. Die Entscheidung ergeht gebührenfrei.

l.

Mit Ihrem oben genannten Schreiben beantragten Sie die nachstehende/n Information/en: |

Alle Unterlagen (z. B. Datenschutzkonzept, Risikobewertung, IT-Könzepte,Daten-

schutz-Folgenabschätzung, Schutzbedarfsfeststellung) zum Datenschutz und zurIT-

Sicherheit für die verarbeiteten Daten beim gewähltenIFG-Verfahrenfür die Allge-

meinverfügung vom 23.04.2019 (Az.: 80-0703-01.2019/051).

Il.

Ihr Antrag ist abzulehnen.

Nach $ 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder nach Maßgabedieses Gesetzes gegenüber den Behör-

den des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. $2 Nr. 1S. 1 IFG
definiert amtlicheInformationen als jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, un-:
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abhängigvon der Art ihrer Speicherung. Die von Ihnen Pegeiuien Dokumente sind amtliche

Informationen im Sinne des Gesetzes.

Es besteht fadoch ein Ausschlussgrund nach $ 4 Abs. 1 IFG. Danach soll der Anspruch auf

Informationszugang für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zuih-

rer unmittelbaren Vorbereitung abgelehnt werden, soweit und solange durch die vorzeitige

Bekanntgabeder Information der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher

Maßnahmenvereitelt würde (Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses). In den

zahlreichen Verfahrenist aufgrund eines Widerspruchs gegendie Allgemeinverfügung noch

keine Bestandskraft eingetreten. Eine Herausgabe der von Ihnen begehrtenInformationen

kannpotentiell zu einer Einflussnahme auf die noch laufenden Verfahren und deren Bear-

"beitunggenutzt werden. Ihr Antrag ist insoweit daher derzeit abzulehnen.

Gemäß $ 10 Abs. 18. 1 IFG werden Gebühren und Auslagenfür individuell zurechenbare

öffentliche Leistungen erhoben. Für ablehnendeAusgangsbescheide nachderInformati-

onsgebührenverordnung (IFGGebV) sind keine Auslagen und Gebühren vorgesehen.

. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben

werden.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

im Auftrag

SchröderLe _

Anhang: _ Verwendete Rechtsvorschriften:

IFG Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBi.I S. 2722), das

zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. |

S. 1626) geändert wordenist.

IFGGebV. Informationsgebührenverordnungvom 2. Januar 2006 (BGB. I S. 6), die

durch Artikel 2Absatz7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BB. IS. 3154)

geändert wordenist.

 


